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Ich kenne mich in BaWü nicht so aus, aber ich nehme an, dass diese beamtenrechtlichen
Regelungen, die ja zumindest zum Teil in ihrem Rahmen durch das Beamtenstatusgesetz
geregelt sind, in den meisten BL ähnlich sind:

Sabbatjahre sind, wie CDL schon geschrieben hat, zeitlich begrenzt, in der Regel auf ein
Jahr. Es gibt in manchen BL auch die Möglichkeit, nur ein halbes Jahr zu machen. Ob es in
anderen BL längere Freistellungsphasen gibt, weiß ich nicht, kann es mir aber nicht so
recht vorstellen.
Die Ansparphase für ein Sabbatjahr ist in der Regel mind. die Zeit, die man Freigestellt
wird. D.h. für ein volles Jahr muss man ein Jahr sparen, für ein halbes Jahr reicht u.U. auch
ein halbes Jahr Ansparphase.
Das, was die vorschwebt, ist eine Beurlaubung ohne Bezüge. Auch hier hat CDL schon das
Wesentliche gesagt: Wenn du Kinder hast, müsste das recht einfach gehen, sonst muss
es halt genehmigt werden. Aber: In der Regel ist man in dieser Zeit nicht
behilfeberechtigt, muss sich selbst also zu 100% versichern. Man darf in dieser Zeit in der
Regel auch nicht einfach so einer anderen bezahlten Beschäftigung nachgehen, man
muss diese vorher genehmigen lassen.
Möglicherweise gibt es clevere Modelle um Elternzeiten etc. herum, da kenne ich mich
aber nicht aus. Vielleicht kann jemand anderes hier mehr sagen?
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